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Ordentliche Hauptversammlung 
der 

MTU Aero Engines AG 
am 

15. April 2015 
 
 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die 
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 
Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz und zum Ausschluss des Bezugsrechts) gem. § 71 
Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz 
 
Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht in Übereinstimmung mit 
der üblichen Unternehmenspraxis auf der Grundlage von § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
vor, die Gesellschaft durch die Hauptversammlung für fünf Jahre zum Erwerb eigener 
Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu ermächtigen. Der Vorstand ver-
fügt bereits über eine solche Ermächtigung. Diese endet mit Ablauf des 22. April 
2015 und soll erneuert werden.  
 
Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vor-
stand allein von den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. Der 
Vorstand wird der Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorgeschlagenen 
Ermächtigung berichten. 
 
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 
53a AktG zu wahren. Der hier vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder 
durch ein öffentliches Kaufangebot (oder die öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
eines Verkaufsangebots) trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches 
Angebot oder die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots überzeichnet 
ist, muss der Erwerb pro rata erfolgen. Für die Wiederveräußerung erworbener eige-
ner Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich den Verkauf über die Börse oder durch 
Angebot an alle Aktionäre vor, wodurch der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß 
§ 53a AktG gewahrt wird.  
 
Die Hauptversammlung kann jedoch in entsprechender Anwendung von § 186 Ab-
satz 3 und Absatz 4 AktG auch eine andere Veräußerung beschließen. Insoweit sieht 
der Beschluss die Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen eigenen Aktien 
in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräu-
ßern, wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräu-
ßert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Der 
Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt 
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Mit 
dieser Ermächtigung wird auch von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum Be-
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zugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Insgesamt werden die Vermögens- und 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Veräußerung der eigenen Aktien an 
Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage von § 71 
Absatz 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Diese Ermächtigung zur Veräußerung 
eigener Aktien gegen eine Barleistung beschränkt sich unter Einbeziehung von Ak-
tien, für die das Bezugsrecht der Aktionäre in Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals und/oder bei Ausnutzung der Er-
mächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen ausge-
schlossen wird, auf insgesamt höchstens 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens bzw. – falls dieser Betrag niedriger ist – des im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft. Durch die Anrechnun-
gen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter vereinfachtem 
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden, wenn dieses dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des 
Grundkapitals Bezugsrechte der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwen-
dung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen werden. Diese Beschränkung 
liegt im Interesse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhal-
ten wollen und denen auf diese Weise grundsätzlich die Möglichkeit erhalten bleibt, 
ihre Beteiligungsquote an der Gesellschaft durch Kauf von MTU-Aktien über die Bör-
se aufrechtzuerhalten. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass dieser 
Handlungsrahmen unter Berücksichtigung der Strategie der Gesellschaft den Inte-
ressen der Gesellschaft dient und auch unter Berücksichtigung der Interessen der 
Aktionäre angemessen ist.  
 
Des Weiteren sieht der Beschluss eine Ermächtigung des Vorstands vor, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien ganz oder zum Teil zur 
Erfüllung der sich aus den Aktienprogrammen der Gesellschaft ergebenden Ansprü-
che der Arbeit- und Dienstnehmer der Gesellschaft zu verwenden. MTU fördert eine 
Eigentümerkultur im Unternehmen und ermöglicht über aktienbasierte Vergütungs- 
beziehungsweise Belegschaftsaktienprogramme eine Beteiligung des Vorstands, der 
Führungskräfte sowie der Mitarbeiter am Unternehmen und seiner Entwicklung. Vor 
diesem Hintergrund können eigene Aktien im Zusammenhang mit aktienbasierten 
Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder 
mit ihr verbundener Unternehmen verwendet und an Personen, die in einem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unter-
nehmen stehen oder standen, ausgegeben werden. Rechtstechnisch setzt diese Art 
der Verwendung voraus, dass das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien 
der Gesellschaft insoweit ausgeschlossen wird. Der bei dieser Verwendung erforder-
liche Bezugsrechtsausschluss liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.  
 
 
Ferner sieht der Beschluss eine Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen 
eigenen Aktien ganz oder zum Teil im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen Dritten als (Teil-) Gegenleistung anzubieten 
bzw. zu verwenden. Die Gesellschaft soll in der Lage sein, bei sich bietenden Gele-
genheiten gezielte Unternehmens- oder Beteiligungserwerbe im Rahmen ihres sat-
zungsgemäßen Unternehmensgegenstands durchzuführen. Inhaber von Unterneh-
men und Beteiligungen erwarten, insbesondere im internationalen Rahmen, als Ge-
genleistung für die Veräußerung des Unternehmens bzw. der Beteiligung häufig Ak-
tien der erwerbenden Gesellschaft. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die 
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Gesellschaft in die Lage versetzt, bei konkreten Akquisitionsvorhaben, bei denen sie 
möglicherweise im Wettbewerb mit anderen Interessenten steht, auch etwa vorhan-
dene eigene Aktien als Gegenleistung zu verwenden und damit unter Umständen auf 
eine andernfalls erforderliche Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen ver-
zichten zu können. Auch diese Art der Verwendung setzt wiederum rechtstechnisch 
voraus, dass das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft 
insoweit ausgeschlossen wird, was so im Beschluss vorgesehen ist. 
 
Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, erworbene eigene Aktien mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus 
von der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussscheinen oder Gewinn-
schuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) zu verwenden. Die-
se Ermächtigung liegt schon deswegen im Interesse der Gesellschaft und der Aktio-
näre, weil sie der Gesellschaft die Möglichkeit verschafft, sofern dies im konkreten 
Fall sachgerecht ist, die Ausgabe neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital und damit 
eine Kapitalerhöhung mit Stimm- und Quotenverwässerung der Aktionäre zu vermei-
den. Der Preis, zu dem die Aktien in den vorgenannten Fällen ausgegeben werden, 
hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. Der Vor-
stand wird sich bei der Preisfestsetzung an den Interessen der Gesellschaft ausrich-
ten. Wiederum ist es rechtstechnische Voraussetzung, dass das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft insoweit ausgeschlossen wird, was 
Bestandteil des Beschlusses ist. 
 
Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien kön-
nen von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates eingezogen werden. Entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 
3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll einge-
zahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des 
Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich 
vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich 
automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich wer-
dende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändern-
de Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.  
 
Auf Grund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht von Vorstand und Auf-
sichtsrat die vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Interesse 
der Aktionäre und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen. Die entsprechenden Unternehmensorgane werden daher in jedem 
Einzelfall prüfen und abwägen, ob die Veräußerung oder sonstige Verwendung eige-
ner Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der Ge-
sellschaft liegt. 

 München, im März 2015 

MTU Aero Engines AG 

Der Vorstand 


